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Bestand 

 

Sonnen ist bereits ein größerer Ort, bebaut mit zahlreichen Ein- und Zweifamilienhäusern 

(überwiegend im Westen und einigen Gebäuden im Osten des Ortes). Innerhalb des Ortes 

befinden sich entlang der Dorfstraße noch mehrere größere landwirtschaftliche Gebäude. 

Im Osten und Westen grenzen Waldflächen an, im Norden und Süden landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen. Um die landwirtschaftlichen Gebäude befinden sich noch größere Freiflä-

chen, teilweise mit Baumbestand. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist Sonnen überwiegend als Dorfgebiet ausgewie-

sen. Einige innerörtliche Freiflächen um die landwirtschaftlichen Betriebe sind als Grünflä-

chen festgesetzt. Teilweise befinden sich Einzelbäume auf den Planungsflächen, die bei der 

weiteren Planung jedoch überwiegend erhalten werden könnten. Für große Bereiche von 

Sonnen existiert ein Bebauungsplan; für die weiteren Planungen ist die erste Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 15 Sonnen - Östlicher Libellenweg in Aufstellung. 

 

 

Übergeordnete Planungen 

 

Übergeordnete Planungen, wie das Landesentwicklungsprogramm Bayern oder der Regio-

nalplan 18, sprechen nicht gegen die Plandarstellungen. 

 

 

Planung 

 

Geplant ist die zusätzliche Darstellung von Dorfgebietsflächen überwiegend auf zwei bisheri-

gen Grünflächen um landwirtschaftliche Betriebe, da hier bauliche Aktivitäten durch die 

Grundeigentümer geplant sind. 

Außerdem soll eine dreiecksförmige Baulücke im Norden von Sonnen als MD ausgewiesen 

werden, da hier ein weiteres Gebäude mit Wohnung von einem ortsansässigen Betrieb ge-

plant ist. 

Im Süden wird die Dorfgebietsdarstellung um ein bereits bestehendes Gebäude erweitert. 

Eine weitere Erschließung ist nicht notwendig. 

Im Süden wurde bereits ein kurzes Straßenstück umgelegt. Im Norden wird im Rahmen der 

Bauleitplanung die Möglichkeit geschaffen, die Verkehrssituation durch eine kleine Verbin-

dungsstraße zu verbessern. 
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Erschließung 

 

Sämtliche Erschließungseinrichtungen sind in ausreichender Dimension vorhanden. Die 

Dorfstraße, die durch den Ort führt, ist direkt in ca. 300 m an die St 2095 (Stephanskirchen - 

Prutting) angebunden. 

 

 

Denkmalschutz 

 

Auf der Fläche sind keine Bodendenkmäler vorhanden. 

Im Süden von Sonnen befindet sich ein Baudenkmal (D-1-87-163-21, Stadel und Getreide-

kasten, Sonnen 3). 

Durch die vorliegende Planung werden keine Sichtbeziehungen zu Baudenkmälern unter-

brochen. 

 

 

Gewässer 

 

Auf der Planungsfläche sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Durch die Planung wird das Grundwasser kaum beeinflusst. 

 

 

Schutzgebiete und Biotope 

 

Auf der Planungsfläche und in der näheren Umgebung sind weder Schutzgebiete internatio-

naler, europäischer oder nationaler Bedeutung noch Biotope der amtlichen Kartierung oder 

ökologisch besonders wertvolle Flächen. 

 

 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

 

Ob für die weitere Planung ein Ausgleich notwendig ist, wird im Rahmen der Aufstellung ei-

nes Bebauungsplanes festgestellt. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass für die Neuplanungsflächen Baurecht besteht 

(Innenbereich oder bereits bebaut). 
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Umweltbelange 

 

Bereits im Vorfeld der Planung wurden die Umweltbelange geprüft. Dabei wurde festgestellt, 

dass keines der Schutzgüter Klima und Lufthygiene, Boden und Flächen, Grundwasser und 

Oberflächenwasser, Tiere und Pflanzen, Landschaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter wesent-

lich beeinträchtigt wird, wenn bei den weiteren Planungen, die sich in den beiden bisherigen 

Freiflächen um die landwirtschaftlichen Betriebe befinden, die Grünflächen erhalten bleiben 

und die weitere nördliche Bauparzelle zum Ortsrand hin eingegrünt wird. 
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